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Fachliche Zustªndigkeiten nach Themenbereichen 

Themenbereich Mensch / Gesundheit 

Lªrm und  
Ersch¿tterungen 

planum Fallast & Partner GmbH, Prof. Dr. Kurt Fallast  

Luftbelastung und 
Klima 

Ingenieurb¿ro Battyan 

Themenbereich Mensch / Nutzungen 

Sachg¿ter 

Ingenieurb¿ro Battyan Land- und  
Forstwirtschaft 

Themenbereich Landschaft / Erholung 

Landschaftsbild 

Ingenieurb¿ro Battyan 

Ortsbild 

Kulturelles Erbe 

Erholung und Freizeit-
einrichtungen 

Themenbereich Naturraum / ¥kologie 

Pflanzen 

Ingenieurb¿ro Battyan Tiere 

Wald 

Themenbereich Ressourcen 

Boden und Altlasten 

Ingenieurb¿ro Battyan 

Grund- und Oberflª-
chenwasser 

Mineralische Roh-
stoffe 

Naturgewalten und 
geologische Risken 

Koordination Ingenieurb¿ro Battyan 

Auftraggeber Stadt Graz ï Stadtplanung und Holding Graz 
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2 Nichttechnische und allgemeinverstªndliche Zusammenfassung 

Die  nderung des Stadtentwicklungskonzepts 4.07 Fall 1 betrifft einen Teilraum westlich des Grazer 
Hauptbahnhofs, konkret den Bereich Laudongasse ï Asperngasse - EggenbergerstraÇe - Pommer-
gasse. Bereits in den bisherigen Festlegungen des rechtswirksamen Stadtentwicklungskonzepts 4.0 
ist die Zielsetzung f¿r die Entwicklung eines funktionsdurchmischten Stadtteils in zentraler Lage und 
im unmittelbaren Nahebereich des Grazer Hauptbahnhofs erkennbar. Die nun geplante  nderung des 
4.0 Stadtentwicklungskonzepts ist als Konkretisierung der bisherigen Planung, Anpassungen zufolge 
geªnderter Planungsvoraussetzungen und somit grundsªtzlich nicht als stadtplanerische Paradigmen-
wechsel zu sehen. Mit der ggst.  nderung des Stadtentwicklungskonzepts wird der erste Planungs-
schritt zur Umsetzung des Stadteilentwicklungskonzept ĂGraz - Bahnhofsviertel Westñ gesetzt. Neu ist 
jedoch das Interesse an der Erweiterung der StraÇenbahnremise Eggenberg in ºstliche Richtung zu-
folge des konkreten Bedarfs durch die Holding Graz ï Linien.  
 
Die  nderung des Stadtentwicklungskonzepts 4.07 Fall 1 wird in sieben Unterpunkte gegliedert und 
methodisch entsprechend dem Leitfaden ĂSUP in der ºrtlichen Raumplanungñ, hrsg. vom Amt der 
Steiermªrkischen Landesregierung, Abteilung 13, i.V.m. Ä 4 Stmk. ROG 2010 idgF. LGBl. Nr. 84/2022 
abgehandelt. 
 
F¿r vier der sieben Unterpunkte kann gemªÇ Leitfaden zumindest ein raumordnungsfachlich obligates 
Ausschlusskriterium (Pr¿fung auf hºherer Planungsebene (Abschichtung), kleinrªumige  nderung, 
Eigenart bleibt unverªndert, offensichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen) geltend gemacht 
werden und ist hierf¿r keine Umwelterheblichkeitspr¿fung erforderlich. Festzuhalten ist ausdr¿cklich, 
dass bei der Beurteilung der Ist-Situation nicht von den derzeitigen Nutzungsbestªnden sondern von 
der derzeit rechtswirksamen Planung auszugehen ist und die zu erwartenden Umweltauswirkungen 
der Planungsªnderung beurteilt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nutzungsbestªnde  

Bebauung / Freiraum / ErschlieÇung 

IST-SITUATION: 4.0 Stadtentwicklungskonzept  

Genehmigte und rechtswirksame Verordnung der Stadt Graz 

SOLL-SITUATION: 4.0 Stadtentwicklungskonzept 

7. nderung | Fall 1 

ĂPlanungsdifferenzñ 

Ą Beurteilungsgegenstand 

Ą Pr¿fung auf mºglich Umweltauswirkungen 
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F¿r drei Unterpunkte ï konkret ºstlich der bestehenden Remise Eggenberg und im Bereich der 
bestehenden Kleingartenanlage ï kann keines der Ausschlusskriterien geltend gemacht wer-
den. Die zu diesen  nderungspunkten erstellte Umwelterheblichkeitspr¿fung wird nach den 
umweltrelevanten Sachthemen abgehandelt, wurde von unterschiedlichen Sachverstªndigen 
bearbeitet und f¿hrt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: 
 

Themenbereich Mensch / Gesundheit 

Lªrm und  
Ersch¿tterungen 

0  Keine Auswirkung 

Keine merkbaren Verªnderungen f¿r Schienen- und StraÇenlªrm 
zu erwarten zu erwarten 

Luftbelastung und 
Klima 

Keine Intensivierung zu erwarten 

Themenbereich Mensch / Nutzungen 

Sachg¿ter 

0  Keine Auswirkung 

Keine bedeutenden Sachg¿ter vorhanden, Chance auf Erhºhung 
des Sachwerts durch  nderung 

Land- und  
Forstwirtschaft 

Keine land- und forstwirtschaftlichen Bestªnde 

Themenbereich Landschaft / Erholung 

Landschaftsbild 

0  Keine Auswirkung 

Keine Schutzg¿ter vorhanden, kein sensibles oder sch¿tzenswer-
tes Landschaftsbild 

Ortsbild 
Keine Schutzg¿ter vorhanden, kein sensibles oder sch¿tzenswer-
tes Ortsbild, UNESCO- Weltkulturerbe nicht unmittelbar betroffen 

Kulturelles Erbe Keine Schutzg¿ter vorhanden 

Erholung und Freizeit-
einrichtungen 

Keine Erholungs- und Freizeiteinrichtungen vorhanden,  nderung 
dient u.a. der Entwicklung einer ºffentlichen Parkanlage 

Themenbereich Naturraum / ¥kologie 

Pflanzen 

0  Keine Auswirkung 

Keine Verschlechterung im Vergleich zur bisherigen Planung 

Tiere Keine Verschlechterung im Vergleich zur bisherigen Planung 

Wald Kein Schutzgut 

Themenbereich Ressourcen 

Boden und Altlasten 

0  Keine Auswirkung 

Keine Altlasten vorhanden 

Grund- und Oberflª-
chenwasser 

Keine Schutzg¿ter oder Gefªhrdungen vorhanden 

Mineralische Roh-
stoffe 

Keine Rohstoffvorkommen, keine Eignung als Abbaugebiet 

Naturgewalten und 
geologische Risken 

(Unter Beachtung Ä 8 Aufgrabungsrichtlinie und Entsorgung der 
Oberflªchenwªsser dem Stand der Technik entsprechend) 

 
 
Zusammenfassend kºnnen erhebliche Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden und ist 
keine Umweltpr¿fung mit Umweltbericht erforderlich. 
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3 Kurzdarstellung des Inhaltes und wichtiger Ziele der Planung 

 nderungsbereich 
Der von der  nderung der Stadtentwicklungskonzepts 4.07 Fall 1 betroffene Bereich umfasst ein Ge-

biet westlich des Grazer Hauptbahnhofs und wird grob vom StraÇenzug Laudongasse ï Asperngasse 

- EggenbergerstraÇe - Pommergasse begrenzt. Der konkrete  nderungsbereich ist Abb. 1 und Abb. 2 

zu entnehmen und weist eine Flªche von circa 53.700 mĮ auf. 

 
 

 

Abb. 1:  nderungsbereich auf Luftbild, o.M. (GIS Stmk.) 

 

Abb. 2:  nderungsbereich auf  
Schrªgluftbildern, o.M. (Google Maps) 

  



Stadt Graz                                                                 UEP zur  nderung der Stadtentwicklungskonzepts 4.07 Fall 1 

Battyan | Fallast                                                                                                                                               Seite 6 

Bisherige Planung (genehmigtes 4.0 Stadtentwicklungskonzept) ï IST-Situation 
In den bisherigen Festlegungen des rechtswirksamen Stadtentwicklungskonzepts 4.0 ist die Zielset-
zung f¿r die Entwicklung eines funktionsdurchmischten Stadtteils in zentraler Lage und im unmittelba-
ren Nahebereich des Grazer Hauptbahnhofs erkennbar. Angestrebt wird die Bebauung derzeit stark 
untergenutzter Flªchen in Form bestehender Kleingartenanlage(n) und Parkplªtzen bzw. deren Nach-
nutzung als Bereiche f¿r die bauliche Entwicklung in unterschiedlichen Funktionen. Aus den Funktio-
nen ĂZentrumñ (rote Flªchen) und ĂWohnen hoher Dichteñ (orange Flªchen) ist grundsªtzlich die Ziel-
setzung nach einem funktionsdurmischten Stadtteil mit stªdtischer Dichte ableitbar. 

 

Abb. 3: Ausschnitt rechtswirksames Stadtentwicklungsplan 4.0, o.M.1 

 
Konkret trifft das Stadtentwicklungskonzept 4.0 bis dato folgende Festlegungen: 
 
1. Die bestehende Kleingartenanlage nºrdlich der Daungasse (gr¿ne Schrªgschraffur) ist als Eig-
nungszone Freizeit, Sport, ¥kologie festgelegt. Ziel der Stadtplanung war jedoch nicht die Siche-
rung der Kleingartenanlage sondern die Entwicklung dieser Flªche als ºffentliche Parkanlage. 
Demnach war die Auflassung der Kleingartenanlage bereits in der bisherigen Planung vorgesehen 
und war die Kleingartenanlage planerisch nicht gesichert.  

2. Im Bereich der bestehenden Kleingartenanlagen zwischen Daungasse und Eggenberger StraÇe 
ist grundsªtzlich bereits Wohnen hoher Dichte und Zentrum festgelegt. Damit verbunden ist die 
Konversion der hier bestehenden Kleingartenanlage sowie des bestehenden Sammelparkplatzes 
bereits verordnetes Ziel des genehmigten STEK 4.0. 

3. Ausgehend vom Bahnhof (violette Schraffur) ist eine Gr¿nverbindung in s¿dwestliche Richtung 
(gr¿ner Pfeil) vorgesehen. Diese Planungsfestlegung beruhte auf ein zwischenzeitlich ¿berarbeite-
tes Stadtteilentwicklungskonzept ĂAnnenstraÇeñ und ist in dieser Form hinfªllig. 

4. Im Bereich der Remise ist im Norden Wohnen hoher Dichte (orange Schraffur) sowie im S¿den 
die Funktion Zentrum festgelegt. Diese Funktionen w¿rden den Ersatz der Remise und Entwick-
lung des Bereichs als funktionsdurchmischtes und dicht bebautes Stadtgebiet erlauben. 
  

                                                      

1 Stadtplanungsamt Graz, DIIN Eva-Maria Benedikt, per E-Mail vom 18.07.2022 

1. 

2. 

3. 
4. 
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Zusªtzlich sind folgende Verordnungen auf Ebene des 4.0 Stadtentwicklungskonzepts rechtswirksam 
und integraler Teil der ggst. Pr¿fung: 
 

1.0 Rªumliches Leitbild 
GemªÇ 1.0 Rªumliches Leitbild ist der GroÇteil des  nderungsbereichs als Bereichstyp Ă2 - Block-
randbebauungñ festgelegt. 
 

 

Abb. 4: Ausschnitt Rªumliches Leitbild ï Bereichstypenplan, o.M. (geodaten.graz) 

Festlegungen gemªÇ Verordnung des 1.0 Rªumlichen Leitbilds 

Ä 4 (2) Blockrandbebauung a. Charakteristik: straÇenbegleitende und straÇenraumbildenden Bebau-

ung mit begr¿nten Hºfen und teilweise mit begr¿nten Vorgªrten, meist durchgehende Bauflucht, hªu-

fig einheitliche Traufhºhe 

 

Ä 6 Tabelle zu den Bereichstypen 

Geschlossene Bebauungsweise; straÇenraumbildende und straÇenbegleitende Lage zur StraÇe; f¿r 

Funktionsdurchmischung sind im Zuge von Bebauungsplªnen verbindliche Festlegungen zu treffen; 

Begr¿nung der Vorgªrten und Innenhºfe; Zulªssige Form der Parkierung ist die Tiefgarage (im Neu-

baufall), keine Abstellflªchen f¿r Kraftfahrzeuge in Innenhºfen und Vorgªrten; Ausschluss von stra-

Çenseitigen offenen ErschlieÇungen, Ausschluss von straÇenbegleitenden Lªrmschutzwªnden 

 

Ä 6a Tabelle zur Gestaltung der Werbeanlagen in Abhªngigkeit zum Bereichstyp 

Ausschluss von GroÇformat und ¦berformat etc. 

 

Ä 7 Teilraumgliederung 

Der  nderungsbereich liegt im Teilraum Ă13 ï Eggenberg ï Alte PoststraÇeñ. F¿r den ggst. Bereichs-

typ ĂBlockrandbebauungñ wurden keine Festlegungen getroffen. 

 
Durch die Rechtswirkung des 1.0 Rªumliches Leitbild sind somit bereits auf Ebene des 4.0 Stadtent-
wicklungskonzepts konkrete Festlegungen hinsichtlich der angestrebten baulich- rªumlichen Struktur, 
der Funktionsdurchmischung, der Parkierung von Kraftfahrzeugen und Gr¿nausstattung im Sinne ei-
ner vorausschauenden Planung definiert.   
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Deckplan 1 zum 4.0 STEKï Regionales Entwicklungsprogramm 
GemªÇ Deckplan 1 liegt der  nderungsbereich innerhalb der ĂKernstadtñ und ist als ĂVorrangzone f¿r 
Siedlungsentwicklungñ festgelegt. Damit ist ein hohes ºffentliches Interesse an einer Siedlungsent-
wicklung definiert. 
 

 

Abb. 5: Ausschnitt Deckplan 1 ï Regionales Entwicklungsprogramm, o.M. (geodaten.graz) 

Deckplan 2 zum 4.0 STEKï Nutzungsbeschrªnkungen 
GemªÇ Deckplan 2 liegt der  nderungsbereich innerhalb des Wasserschongebietes (Widmungsgebie-
tes 2) zum ĂGrundwasserschutzprogramm Graz bis Bad Radkersburg 2018ñ. 

 
Deckplan 3 zum 4.0 STEKï Verkehr 
GemªÇ Deckplan 3 liegt der  nderungsbereich vollflªchig in der ¥V-Kategorie 1 ï Ăinnerstªdtische 
Bedienungsqualitªtñ und im Nahebereich mehrerer StraÇenbahnlinien und des Hauptbahnhofs. 
 

 

Abb. 6: Deckplan 3 ï Verkehr, o.M. (geodaten.graz) 
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Deckplan 4 zum 4.0 STEKï Verkehrslªrm 
GemªÇ Deckplan 4 liegt der  nderungsbereich im Nahbereich unterschiedlicher Lªrmquellen der Ka-
tegorien StraÇenlªrm 44 bis 50 dB bis 70-75 dB sowie Schienenlªrm 50 bis 55 dB.  
 

 

Abb. 7: Deckplan 4 ï Verkehrslªrm, o.M. (geodaten.graz) 

Deckplan 5 zum 4.0 STEKï Einkaufszentren 
GemªÇ Deckplan 5 liegt der  nderungsbereich im s¿dlichen Teil (gr¿ne Flªche) in einer Beschrªn-
kungszone f¿r Einkaufszentren mit einer maximalen Verkaufsflªche von 5000mĮ, davon maximal 
1000mĮ f¿r Einkaufszentren der Kategorie E1 (mit Lebensmittelhandel) bzw. in einer Ausschlusszone 
f¿r Einkaufszentren (violetter Bereich). F¿r die weiÇ und grau dargestellten Flªchen ist die Errichtung 
von Einkaufszentren mangels Vorliegen einer entsprechenden Baugebietskategorie gemªÇ Ä 30 
Stmk. ROG 2010 (z.B. Allgemeines Wohngebiet) grundsªtzlich unzulªssig. 
 

 

 

Abb. 8: Deckplan 5 - Einkaufszentren, o.M. (Stadt Graz, Stadtplanungsamt) 

Zusammenfassung aller bisher rechtswirksamen Festlegungen des 4.0 STEK samt 
Deckplªnen sowie des 1.0 Rªumliches Leitbild  
Soweit nicht als Eignungszone f¿r die geplante ºffentliche Parkanlage festgelegt ist im  nderungsbe-
reich bereits bisher eine stªdtebauliche Konversion durch Beseitigung der Kleingartenanlage und Ent-
wicklung eines funktionsdurchmischten Stadtteils geplant. GemªÇ 1.0 Rªumlichem Leitbild ist der Be-
reichstyp Blockrandbebauung mit seiner charakteristischen Gr¿nstrukturen (Innenhºfe und ggfs. auch 
Vorgªrten) geplant. Es besteht hochwertigster ºffentlicher Verkehr durch Mehrfachangebote sªmtli-
cher Verkehrsmittel. Einkaufszentren waren zum Teil bereits bisher mºglich, jedoch eingeschrªnkt auf 
maximal 5.000mĮ Verkaufsflªche.      
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Die  nderung des Stadtentwicklungskonzepts 4.07 Fall 1 ist als Konkretisierung der bisherigen Pla-
nung zufolge wesentlich geªnderter Planungsvoraussetzungen und somit grundsªtzlich nicht als Para-
digmenwechsel zu sehen. Im Wesentlichen erfolgt eine Neuordnung des Quartiers durch Verlagerung 
bestimmter Nutzungen. Eine wesentliche Grundlage bildet hierf¿r das Stadteilentwicklungskonzept 
ĂGraz - Bahnhofsviertel Westñ2, ohne Verordnungscharakter. Die ggst.  nderung des Stadtentwick-
lungskonzepts ist als erster Planungsschritt zur Umsetzung dieses Entwicklungskonzepts zu interpre-
tieren. 
 

  

Abb. 9: Auszug aus dem Stadteilentwicklungskonzept ĂGraz - Bahnhofsviertel Westñ  

 

Es besteht das ºffentliche Interesse an der Erweiterung der StraÇenbahnremise in ºstliche Richtung 
zufolge des konkreten Bedarfs durch die Holding Graz ï Linien.  

  

                                                      

2 Zechner und Zechner ZT GmbH, 1060 Wien / 3:0 Landschaftsarchitektur, 1020 Wien / verkehrplus GmbH, 8020 Graz im Auftrag der Stadtbau-

rektion Graz und des Stadtplanungsamts Graz 
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K¿nftige Planung ( nderung des Stadtentwicklungskonzept 4.07- Fall 1) ï SOLL-Situation 
Der  nderungsbereich gliedert sich in 7 unterschiedliche Teilªnderungsbereiche (vgl. Wortlaut und 
Plandarstellung). Da die konkreten  nderungsinhalte inhaltlich und folglich auch hinsichtlich mºglicher 
Umweltauswirkungen stark divergieren, erfolgt eine rªumlich differenzierte Pr¿fung, getrennt nach  n-
derungspunkt 1.1 bis 1.7. 
 

 

Abb. 10: 7.  nderung des 4.0 Stadtentwicklungskonzepts ï Fall 1 (IST/SOLL) 

 
Diese werden in der folgenden Tabelle beschrieben. 
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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 nderungsfall Flªche Nutzung Bestand Funktion  
4.0 STEK-Ist 

Funktion  
4.0 STEK- nderung 

Auswirkung der 
Planungsªnderung 

   B E U R T E I L U N G S G E G E N S T A N D 

1.1 13.646 Kleingartenanlage 
Nºrdlich Daungasse 

Eignungszone 
Fzt/Spo/¥ko 
Ziel: ºffentliche Park-
anlage 

Zentrum ¿berlagert 
mit Eignungszone 
Fzt/Spo/¥ko 

Anstelle der bisher 
geplanten ºffentli-
chen Parkanlage 
k¿nftig Entwicklung 
als Stadtteilzentrum 

1.2 7.114 Parkplatz und Klein-
gartenanlage (circa 
je İ) westlich As-
perngasse s¿dlich 
Daungasse 

Wohnen hoher 
Dichte 

Wohnen hoher 
Dichte ¿berlagert mit 
Zentrum 

Erhºhung der Nut-
zungsvielfalt durch 
die neue Funktion 
Zentrum (Kerngebiet) 

1.3 5.471 Kleingartenanlage 
s¿dlich Daungasse 

Wohnen hoher 
Dichte  

Eignungszone 
Fzt/Spo/¥ko 
Ziel ºffentliche Park-
anlage 

Neuer ºffentlicher 
Quartierspark und 
somit keine Wohn-
nutzung 

1.4 6.093 Kleingartenanlage 
Nºrdlich Eggenber-
ger StraÇe 

Zentrum Eignungszone 
Fzt/Spo/¥ko 

Neuer ºffentlicher 
Quartierspark und 
somit kein Zentrum 

1.5 - (Symbol) Quert Parkplatz, 
Kleingarten und Re-
mise 

Gr¿nverbindung dia-
gonal 

Gr¿nverbindungen 
Daungasse Stradiot-
gasse 

Konkretisierung einer 
Gr¿nverbindung auf 
Basis des Stadtteil-
entwicklungskon-
zepts 

1.6 10.088 Remise und Klein-
gartenanlage (circa 
je İ) s¿dlich Daun-
gasse 

Wohnen hoher 
Dichte 

Wohnen hoher 
Dichte ¿berlagert mit 
¥rtliche Vorrangzone 
Verkehr (Zusatz Re-
mise) 

Ermºglichen des ge-
planten Remise-Aus-
baus 

1.7 11.320 Remise und Klein-
gartenanlage nºrd-
lich Eggenberger 
StraÇe bzw. ºstlich 
Remise 

Zentrum Zentrum ¿berlagert 
mit ¥rtliche Vorrang-
zone Verkehr (Zusatz 
Remise) 

Ermºglichen des ge-
planten Remise-Aus-
baus 

Summe 53.732     

Tabelle 1: ¦bersicht der  nderungsbereiche 1.1 bis 1.7 
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4 Strategische Umweltpr¿fung gemªÇ Ä 4 Stmk. ROG 2010 idgF. 
LGBl. Nr. 84/2022 

Methode 

Die Beurteilung erfolgt gemªÇ ĂLeitfaden SUP in der ºrtlichen Raumplanungñ, hrsg. vom Amt der Stei-
ermªrkischen Landesregierung, Abteilung 13 - Bau- und Raumordnung, Stand: April 2011 i.V.m. 
Ä 4 Stmk. ROG 2010 idgF. LGBl. Nr. 84/2022. 

Pr¿fschritt 1 ï UVP-Pflicht, Beeintrªchtigung von Europaschutzgebieten, Seveso-
Betriebe 

GemªÇ 4 Stmk. (1) ROG 2010 ist im Rahmen der Erstellung und  nderung von Plªnen und Program-
men (é ºrtliche Entwicklungskonzepte é) eine Umweltpr¿fung durchzuf¿hren, wenn die Planungen 
und Programme geeignet sind,  
1. Grundlage f¿r ein Projekt zu sein, das gemªÇ dem Anhang 1 des Umweltvertrªglichkeitspr¿fungs-
gesetzes 2000 einer Umweltvertrªglichkeitspr¿fung unterliegt, 
2. Europaschutzgebiete gemªÇ den naturschutzrechtlichen Bestimmungen erheblich zu beeintrªchti-
gen oder 
3. Grundlage f¿r ein Projekt zur Errichtung oder wesentlichen  nderung von Seveso-Betrieben zu 
sein.  
 

Pr¿fung auf potenzielle UVP-Pflicht 
F¿r  nderungen des Stadtentwicklungskonzepts ist Anhang 1 des UVP-G 2000 idgF BGBl. Nr. 
26/2023, Z 18, Spalte 2 und 3 (Lage im Feinstaubsanierungsgebiet ĂGroÇraum Grazñ gemªÇ Immissi-
onsschutzgesetzes-Luft (IG-L), BGBl. I Nr. 115/1997), wie folgt maÇgebend: 
 
Spalte 2: Spalte 3: Beurteilung 

a) Industrie- oder Gewerbeparks3 mit 
einer Flªcheninanspruchnahme von 
mindestens 25ha; 

c) Industrie- oder Gewerbeparks3) in 
schutzw¿rdigen Gebieten der Katego-
rien A oder D mit einer Flªcheninan-
spruchnahme von mindestens 10 ha; 

Mangels Festlegung eines Industrie-  
oder Gewerbegebiets ist die Entwick-
lung eines Industrie- oder Gewerbe-
parks gemªÇ lit. a) und c) auszuschlie-
Çen. 

b) NeuerschlieÇung f¿r Stªdtebauvor-
haben mit einer Flªcheninanspruch-
nahme von mindestens 15 ha und ei-
ner BruttogeschoÇflªche von mehr als 
150 000 m2; 

d) NeuerschlieÇung f¿r Stªdtebauvor-
haben mit einer Flªcheninanspruch-
nahme von mindestens 3,75 ha und ei-
ner BruttogeschoÇflªche von mehr als 
37 500 m2 nach Durchf¿hrung einer 
Einzelfallpr¿fung gemªÇ Ä 3 Abs. 4a; 
nach Durchf¿hrung einer Einzelfallpr¿-
fung gemªÇ Paragraph 3, Absatz 4a 

Es handelt sich um keine Neuerschlie-
Çung eines Gebiets. 

 e) Bauvorhaben in UNESCO-Welterbe-
stªtten (Kernzone) mit einer Gesamt-
hºhe) von mindestens 35 m und einer 
BruttogeschoÇflªche von mindestens 
10 000 m2, (é) 

Mangels Lage in einer UNESCO-Welt-
erbestªtten (Kernzone) trifft lit. e nicht 
zu. 

 f) Neuerrichtung von Industrie- oder 
Gewerbeparks3) mit einer Inanspruch-
nahme von unversiegelten Flªchen von 
mindestens 10 ha (é) 

Mangels Festlegung eines Industrie- o-
der Gewerbegebiets ist die Entwicklung 
eines Industrie- oder Gewerbeparks 
gemªÇ lit. a) und c) auszuschlieÇen. 

 
F¿r die weiteren Kategorien gemªÇ Anhang 2 des UVP-G 2000 (Einkaufszentren, Beherbergungsbe-
triebe, Parkplªtze etc.) werden die normierten Schwellenwerte ebenso nicht erreicht. 
 
Laut Auskunft der Holding Graz ï Linien (DI Thomas Huber, B.Sc., Betriebsleitung StraÇenbahn, Stell-
vertretender Betriebsleiter) ist die Erweiterung der StraÇenbahnremise ebenso nicht UVP-pflichtig. 
 
Somit ist die Planung nicht geeignet, Grundlage f¿r ein Projekt zu sein, das gemªÇ dem Anhang 1 des 
Umweltvertrªglichkeitspr¿fungsgesetzes 2000 einer Umweltvertrªglichkeitspr¿fung unterliegt.    
  

                                                      

3 3) 3) Industrie- oder Gewerbeparks sind Flªchen, die von einem Errichter oder Betreiber zum Zweck der gemeinsamen industriellen oder ge-

werblichen Nutzung durch mehrere Betriebe aufgeschlossen und mit der daf¿r notwendigen Infrastruktur ausgestattet werden, die in einem rªumli-
chen Naheverhªltnis stehen und eine betriebsorganisatorische oder funktionelle Einheit bilden. (FuÇnote in UVP-G 2000 - Anhang 1) 
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Pr¿fung auf erhebliche Beeintrªchtigung eines Europaschutzgebiets 
Das nªchstgelegene Europaschutzgebiet liegt circa 1 km westlich des  nderungsbereichs (Europa-
schutzgebiet Nr. 42 ï Schloss Eggenberg). Auswirkungen darauf kºnnen aus Entfernungsgr¿nden 
ausgeschlossen werden. 
 
Somit ist die Planung nicht geeignet, Europaschutzgebiete erheblich zu beeintrªchtigen. 
 
 

Pr¿fung betreffend Seveso-Betriebe 
GemªÇ Ä 30 (1) Z 5 lit. b Stmk. ROG 2010 idgF. ist die Errichtung und wesentliche  nderung von Se-
veso-Betrieben nur in Bauland ï Industriegebiet 2 zulªssig. Mangels Bestand eines Seveso-Betriebs 
einschlieÇlich deren Sicherheitsbereiche und mangels Festlegung der Funktion Industrie/Gewerbe (in 
weiterer Folge im Flªchenwidmungsplan Bauland ï Industriegebiet 1 oder 2) bleiben Seveso-Betriebe 
von der  nderung jedenfalls unber¿hrt. 
 
Somit ist die Errichtung oder wesentlichen  nderung von Seveso-Betrieben auszuschlieÇen. 

 

Pr¿fschritt 2 ï Abschichtung und Pr¿fung auf Ausschlusskriterien 

GemªÇ Ä 4 (3) Stmk. ROG 2010 ist eine Umweltpr¿fung f¿r Planungen jedenfalls nicht erforderlich, 
wenn 
 

1. eine Umweltpr¿fung f¿r einen Plan hºherer Stufe bereits vorliegt und aus einer weiteren 
Pr¿fung keine zusªtzlichen Erkenntnisse in Bezug auf die Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind (ĂAbschichtungñ) 
 
oder 
 
2. die Eigenart und der Charakter des Gebietes nicht geªndert wird oder erhebliche Umwelt-
auswirkungen bei Verwirklichung der Planung offensichtlich ausgeschlossen werden kºnnen. 
(ĂAusschlusskriterienñ) 

 

Zu 1. ï Abschichtung 
Es liegt keine Umweltpr¿fung f¿r einen Plan hºherer Stufe vor. Die Abschichtung kann daher nicht gel-
tend gemacht werden. 
 

Zu 2. ï Ausschlusskriterien 
In der nachfolgenden Tabelle werden die  nderungspunkte nach Ausschlusskriterien gemªÇ dem ein-
schlªgigen Leitfaden abgehandelt. Ausdr¿cklich wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der 
ºrtlichen Raumplanung die Beurteilung nicht auf Basis der tatsªchlichen Nutzungsbestªnde 
(z.B. bestehende Kleingartenanlage, bestehender Parkplatz usw.) sondern auf Basis der bereits 
bisher rechtswirksamen Planung (genehmigtes 4.0 Stadtentwicklungskonzept) erfolgt. In der 
ĂIst-Situationñ wird daher abstrakt vom rechtlichen Bestand der jeweiligen Planungsfestlegung 
ausgegangen, woraus erhebliche Abweichungen zu den tatsªchlichen Nutzungsbestªnden re-
sultieren kºnnen. 
 
Trifft zumindest eines der Ausschlusskriterien zu, ist keine Umweltpr¿fung erforderlich. 
  



Stadt Graz                                                                 UEP zur  nderung der Stadtentwicklungskonzepts 4.07 Fall 1 

Battyan | Fallast                                                                                                                                               Seite 15 

Beurteilung der Planungsªnderungen nach Ausschlusskriterien: 
 

Planungsbezug Pr¿fschritt 2 

Begr¿ndung / Erlªuterungen 

Weitere 
Pr¿fung 
erforder-
lich 

 nderungs-
nummer 

 nderung 
Kleinrªumig 
(maximal 
3.000mĮ) 

Eigenart und 
Charakter 
unverªndert 

Offensicht-
lich keine er-
heblichen 
Umweltaus-
wirkungen 

von bisher é. 

in é 

1.1 

Eignungszone 
Fzt/Spo/¥ko 

(13.646) 
Nein 

Nein Nein 

Die  nderung ermºglicht eine starke Nutzungsintensi-
vierung von einer bisher geplanten ºffentlichen Parkan-
lage in ein funktionsdurchmischtes und dicht bebautes 
Stadtquartier. Damit verbunden kann keines der Aus-
schlusskriterien geltend gemacht werden. 

Ja / UEP 
erforder-
lich 

Zentrum /// Eig-
nungszone 
Fzt/Spo/¥ko 

1.2 

Wohnen hoher 
Dichte 

(7.114) 
Nein 

Nein Ja 

Aufgrund der  hnlichkeit der Funktionen Wohnen und 
Zentrum bzw. der Baulandkategorien Allgemeines 
Wohngebiet und Kerngebiet (hier inklusive Einkaufszen-
tren- Ausschluss) trifft das Ausschlusskriterium ĂOffen-
sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungenñ jeden-
falls zu. 
Beide Funktionen bzw. Baulandkategorien lassen eine 
dichte Bebauung mit entsprechender Nutzungsintensitªt 
und Funktionsdurchmischung, vordergr¿ndig mit Versor-
gungsinfrastruktur, erwarten. In der neu ermºglichten 
Baulandkategorie Kerngebiet ist ein Immissionsschutz 
gemªÇ Ä 30 (1) Z 3 StROG 2010 (ékeine das orts¿bli-
che AusmaÇ ¿bersteigenden Belªstigungen in benach-
barten Baugebieten é) enthalten, wodurch auch Um-
weltauswirkungen f¿r benachbarte Baugebiete unerheb-
lich bleiben. 

Nein 

Wohnen hoher 
Dichte /// Zent-

rum 

1.3 

Wohnen hoher 
Dichte 

(5.471) 
Nein 

Ja Ja 

Die neue Eignungszone hat eine neue ºffentliche Park-
anlage zur Zielsetzung. Dies ist auch als Abtausch zur 
 nderung 1.1 zu interpretieren. Dadurch werden das 
MaÇ der baulichen Nutzung und die Nutzungsintensitªt 
deutlich reduziert. Eigenart und Charakter bleiben un-
verªndert und es sind offensichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen gegeben. 

Nein 

Eignungszone 
Fzt/Spo/¥ko 

1.4 

Zentrum 

(6.093) 
Nein 

Ja Ja 

Die neue Eignungszone hat eine neue ºffentliche Park-
anlage zur Zielsetzung. Dies ist auch Abtausch zur  n-
derung 1.1 zu interpretieren. Dadurch werden das MaÇ 
der baulichen Nutzung und die Nutzungsintensitªt deut-
lich reduziert. Eigenart und Charakter bleiben unverªn-
dert und es sind offensichtlich keine erheblichen Um-
weltauswirkungen gegeben. 

Nein 

Eignungszone 
Fzt/Spo/¥ko 

1.5 

Gr¿nverbin-
dung diagonal (Keine 

konkrete 
Flªche) 
Nein 

Ja Ja 

Die Planungsªnderung ist eher als rªumliche Konkreti-
sierung und weniger als neue Festlegung zu bewerten. 
Durch die Gr¿nverbindung bleiben die Eigenart und der 
Charakter unverªndert und sind offensichtlich keine er-
heblichen Umweltauswirkungen gegeben. 

Nein 
Gr¿nverbin-
dung Daun-
gasse Stradiot-

gasse 

1.6 Ost 

Wohnen hoher 
Dichte 

(4.723) 
Nein 

Nein Nein 

Durch die Erweiterung der Remise ist unter Umstªnden 
mit zusªtzlichen Schallemissionen zu rechnen, welche 
das AusmaÇ in einem Wohngebiet hoher Dichte ¿ber-
schreiten kºnnen. Damit verbunden bleiben Eigenart 
und Charakter nicht unverªndert und kºnnen erhebliche 
Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen werden. 

Ja / UEP 
erforder-
lich 

Wohnen hoher 
Dichte /// ¥rtli-
che Vorrang-
zone Verkehr 
(Zusatz Re-
mise) 

1.6 West 

Wohnen hoher 
Dichte 

(5.365) 
Nein 

Ja Nein 

Der  nderungsbereich wird vollflªchig als StraÇenbahn-
remise genutzt. Die geªnderte Planung (¥rtliche Vor-
rangzone Verkehr (Zusatz Remise)) entspricht dem Nut-
zungsbestand. Damit verbunden bleiben Eigenart und 
Charakter unverªndert. 

Nein 

Wohnen hoher 
Dichte /// ¥rtli-
che Vorrang-
zone Verkehr 
(Zusatz Re-
mise) 

1.7 Ost 

Zentrum 

(4.656) 
Nein 

Nein Nein 

Durch die Erweiterung der Remise ist unter Umstªnden 
mit zusªtzlichen Schallemissionen zu rechnen, welche 
das AusmaÇ in einem Gebiet mit der Funktion Zentrum 
¿berschreiten kºnnen. Damit verbunden bleiben Eigen-
art und Charakter nicht unverªndert und kºnnen erhebli-
che Umweltauswirkungen nicht ausgeschlossen wer-
den. 

Ja / UEP 
erforder-
lich 

Zentrum /// ¥rt-
liche Vorrang-
zone Verkehr 
(Zusatz Re-
mise) 

1.7 West 

Zentrum 

(6.664) 
Nein 

Ja Nein 

Der  nderungsbereich wird vollflªchig als StraÇenbahn-
remise genutzt. Die geªnderte Planung (¥rtliche Vor-
rangzone Verkehr (Zusatz Remise)) entspricht dem Nut-
zungsbestand. Damit verbunden bleiben Eigenart und 
Charakter unverªndert. 

Nein 
Zentrum /// ¥rt-
liche Vorrang-
zone Verkehr 
(Zusatz Re-
mise) 

 
 
F¿r die  nderung 1.1 (Ăneues Zentrumñ anstelle einer Eignungszone Freizeit, Sport, ¥kologie) 
sowie die  nderungen 1.6 Ost und 1.7 Ost (¦berlagerung Zentrum/Vorrangzone Verkehrñ) kann 
kein Ausschlusskriterium geltend gemacht werden. F¿r diese  nderungen sind daher im 
nªchsten Beurteilungsschritt eine Umwelterheblichkeitspr¿fung (ĂUEPñ) durchzuf¿hren. 
 
 
F¿r alle anderen  nderungen (1.2 bis 1.5, 1.6 West und 1.7 West) kann zumindest ein Aus-
schlusskriterium geltend gemacht werden. F¿r diese  nderungen sind daher keine weiteren 
Pr¿fungen erforderlich. 
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Ergªnzende Pr¿fung auf mºgliche Kumulationen4 zwischen den einzelnen  nderungen: 
 
Grundsªtzlich sieht die  nderung des 4.0 STEK keinen stadtplanerischen Paradigmenwechsel, son-
dern eine Konkretisierung der Planung vor. Im Folgenden wird die Planungsªnderung gesamtheitlich 
beurteilt und gepr¿ft, ob abgesehen von der zuvor vorgenommenen Einzelbeurteilung der jeweiligen 
 nderung auch wechselweise Umweltauswirkungen entstehen kºnnen. 
 
Beispielsweise sind aus der Verschiebung der geplanten ºffentlichen Parkanlage Richtung S¿den 
keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten, da ï bezogen auf das geplante Stadtquartier ï 
die Planungszielsetzung unverªndert fortgef¿hrt, jedoch rªumlich geªndert festgelegt wird. 
 
F¿r den Themenbereich ĂLªrm und Ersch¿tterungenñ sind Kumulationen nicht auszuschlieÇen, da 
durch die Ausdehnung der Funktion ĂZentrumñ anstelle der Funktion ĂWohnen hoher Dichteñ der Nut-
zungscharakter in Richtung hºhere Nutzungsvielfalt verªndert wird und damit verbunden stªrkere 
Lªrmemissionen nicht ausgeschlossen werden kºnnen. Daher erstreckt sich der Untersuchungsraum 
f¿r das Sachthema Lªrm grundsªtzlich auf den gesamten  nderungsbereich und werden dadurch po-
tenzielle Kumulationen in der UEP ber¿cksichtigt. 
 
F¿r das geplante Vorhaben der Remisen-Erweiterung liegt ein projektbezogenes Lªrmgutachten des 
ZT Kirisits vor. Das Gutachten ist im Anhang enthalten und wurde in der ggst. UEP im Sachthema 
Lªrm ber¿cksichtigt. 
 
Auswirkungen auf Sachg¿ter sind im hohen MaÇe von deren konkretem Standort abhªngig und im 
 nderungsbereich nur sehr eingeschrªnkt vorhanden. Daher sind zu diesem Sachthema Kumulatio-
nen von keiner Bedeutung. 
 
Mangels land- und forstwirtschaftlicher Nutzungsbestªnde ist eine kumulative Betrachtung des 
Sachthemas ĂLand- und Forstwirtschaftñ nicht erforderlich. 
 
Der Untersuchungsraum f¿r die Sachthemen Landschaftsbild, Ortsbild und Kulturelles Erbe sowie 
Pflanzen, Tiere und Wald erstreckt sich ¿ber den gesamten  nderungsbereich und wird die jeweilige 
Kumulation bzw. wechselweise Auswirkung im Rahmen der UEP beurteilt. 
 
Die Sachthemen ĂBoden und Altlastenñ, ĂGrund- und Oberflªchenwasserñ, ĂMineralische Rohstoffeñ 
und ĂNaturgewalten und geologische Riskenñ werden f¿r den gesamten  nderungsbereich und somit 
kumulativ betrachtet. 
 
  

                                                      

4 Definition gemªÇ Duden: Kumulation: Anhªufung, Sammlung und Speicherung; Beispiel: die Kumulation von Immissionen in 

Ballungsgebieten 
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5 Pr¿fschritt 3 - Umwelterheblichkeitspr¿fung 

Abgrenzung des Untersuchungsrahmens (ĂScopingñ) 

Der Untersuchungsraum umfasst jene Bereiche, welche von der  nderung des Stadtentwicklungskon-
zepts 4.07 Fall 1 unmittelbar betroffen sind, soweit keines der fachlich anerkannten Ausschlusskrite-
rien zutrifft. Konkret handelt es sich um folgende, flªchig gelb dargestellte Bereiche 1.1, 1.6O und 
1.7O im GesamtausmaÇ von circa 23.025mĮ. 
 

 

Abb. 11: Engerer Untersuchungsraum aus S¿dwest (Google Maps) 

 

Abb. 12: Engerer Untersuchungsraum aus S¿dost (Google Maps) 
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Abb. 13: Engerer Untersuchungsraum aus Nordost (Google Maps) 

 

 

Abb. 14: Engerer Untersuchungsraum aus Nordwest (Google Maps) 

 
Der weitere Untersuchungsraum ist stark vom jeweiligen Sachthema abhªngig und wird nicht konkret 
abgegrenzt. 
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Projektbezogene Planungsinhalte: 

 

Abb. 15: Lageplan Vorprojekt Adaptierung 3 (Holding Graz 
Kommunale Diesntleistungen GmbH) 

Ein konkretes Projekt ist lediglich im  n-
derungsbereich 1.6 Ost und 1.7 Ost in 
Form von Planungen f¿r die Erweiterung 
der Remise bekannt. Die Daraus resultie-
renden mºglichen Umweltauswirkungen 
werden in abstrakter Form im Rahmen 
dieser UEP behandelt. Die tatsªchlichen 
Umweltauswirkungen sind jedoch in den 
Projektgenehmigungsverfahren zum kon-
kreten Projekt (Bauverfahren, eisenbahn-
rechtliches Verfahren udgl.) zu beurteilen. 

 

Abb. 16: ¦bergeordnetes Freiraumkonzept gemªÇ 
Stadtteilentwicklungskonzept ĂGraz - Bahnhofsviertel Westñ 

F¿r die ¿brigen  nderungsbereiche ist auf 
das bereits oben erwªhnte Stadtteilent-
wicklungskonzept ĂGraz - Bahnhofsviertel 
Westñ zu verweisen, welches als rechtsun-
verbindliche Leitlinie den mºglichen Cha-
rakter des k¿nftigen Stadtteilzentrums de-
finiert. Zur Veranschaulichung werden die 
wesentlichen Planungen (Freiraumkon-
zept, Bebauungskonzept) dargestellt. 

 

Abb. 17: Planungsareal nach Umsetzung aller Entwicklungsphasen gemªÇ Stadtteilentwicklungskonzept ĂGraz - 
Bahnhofsviertel Westñ 
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Umweltziele 

Im ggst. Raumordnungsverfahren sind f¿r die zu betrachtenden Sachthemen vordergr¿ndig die in Ä 3 
Stmk. ROG 2010 festgelegten Umweltziele wie folgt maÇgebend.  
 

Umweltziele f¿r Sachthemen gemªÇ Ä 3 ROG 2010 

Themenbereich Mensch / Gesundheit 

Lªrm und  
Ersch¿tterungen Nutzung von Grundflªchen unter weit gehender Vermeidung gegenseitiger nach-

teiliger Beeintrªchtigungen Luftbelastung und 
Klima 

Themenbereich Mensch / Nutzungen 

Sachg¿ter Die Qualitªt der nat¿rlichen Lebensgrundlagen ist durch sparsame und sorg-
same Verwendung der nat¿rlichen Ressourcen wie Boden, Wasser und Luft zu 
erhalten und, soweit erforderlich, nachhaltig zu verbessern.  
Freihaltung von Gebieten mit der Eignung f¿r eine Nutzung mit besonderen 
Standortanspr¿chen von anderen Nutzungen, die eine standortgerechte Verwen-
dung behindern oder unmºglich machen, insbesondere é f¿r eine leistungsfª-
hige Land- und Forstwirtschaft  

Land- und  
Forstwirtschaft 

Themenbereich Landschaft / Erholung 

Landschaftsbild Die Zersiedelung der Landschaft ist zu vermeiden. 
Gestaltung und Erhaltung der Landschaft sowie Schutz vor Beeintrªchtigungen, 
insbesondere von Gebieten mit charakteristischer Kulturlandschaft oder ºkolo-
gisch bedeutsamen Strukturen.  
Schutz erhaltenswerter Kulturg¿ter, Stadt- und Ortsgebiete. 

Ortsbild 

Kulturelles Erbe 

Erholung und Frei-
zeiteinrichtungen 

Freihaltung von Gebieten mit der Eignung f¿r eine Nutzung mit besonderen 
Standortanspr¿chen von anderen Nutzungen, die eine standortgerechte Verwen-
dung behindern oder unmºglich machen, insbesondere é f¿r Erholung, vor al-
lem im Nahbereich von Siedlungsschwerpunkten 

Themenbereich Naturraum / ¥kologie 

Pflanzen sparsame und sorgsame Verwendung der nat¿rlichen Ressourcen wie Boden, 
Wasser und Luft 
Entwicklung der Siedlungsstrukturé unter Ber¿cksichtigung der ºkologischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Tragfªhigkeit 
Gestaltung und Erhaltung der Landschaft sowie Schutz vor Beeintrªchtigungen, 
insbesondere von Gebieten mit charakteristischer Kulturlandschaft oder ºkolo-
gisch bedeutsamen Strukturen 

Tiere 

Wald 

Themenbereich Ressourcen 

Boden und Altlas-
ten Entwicklung der Siedlungsstruktur unter Vermeidung von Gefªhrdung durch Na-

turgewalten und Umweltschªden durch entsprechende Standortauswahl. (RO-
Grundsatz) Grund- und Ober-

flªchenwasser 

Mineralische Roh-
stoffe 

Freihaltung von Gebieten mit der Eignung f¿r eine Nutzung mit besonderen 
Standortanspr¿chen von anderen Nutzungen, die eine standortgerechte Verwen-
dung behindern oder unmºglich machen, insbesondere éf) mit ¿berºrtlich be-
deutsamen Rohstoffvorkommen.  

Naturgewalten und 
geologische Ris-
ken 

Entwicklung der Siedlungsstruktur unter Vermeidung von Gefªhrdung durch Na-
turgewalten und Umweltschªden durch entsprechende Standortauswahl  
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6 Methode 

Der Beurteilungsgegenstand der UEP umfasst die im  nderung der Stadtentwicklungskonzepts 4.07 
Fall 1 (Auflageentwurf) vorgenommenen  nderungen 1.1, 1.6 Ost und 1.7 Ost, welche auf die Ent-
wicklung des  nderungsbereichs als neues Stadtquartier abzielen. Eine projektbezogene Kompo-
nente resultiert aus der Planungsabsicht der Stadt Graz, die bestehende Remise Richtung Osten zu 
erweitern.  
 
Ausdr¿cklich wird darauf hingewiesen, dass bei der Bewertung der Auswirkungen nicht von 
den Nutzungsbestªnden sondern vom Planungsstand der bisherigen Planung (genehmigtes 
Stadtentwicklungskonzept 4.0) ausgegangen wird. 
 
Aufbauend auf der Erhebung der Ist-Situation (Nutzungsbestªnde) wird auf Basis der vom projektier-
ten Nutzungsrahmen voraussichtlich ausgehenden Umweltauswirkungen eine Prognose f¿r die einzel-
nen Sachthemen wie folgt beurteilt: 
 

Sachthema 

0  Keine Verªnderung 

-  Verschlechterung 

-- Erhebliche Verschlechterung 

 
MaÇgebend sind die Umweltziele gemªÇ den jeweiligen Materien und jedenfalls die umweltrelevanten 
Raumordnungsgrundsªtze und ïziele gemªÇ Stmk. ROG 2010. 
 

Grundlagen5 
Die Zusammenstellung der erforderlichen Grundlagen erfolgte durch den f¿r das jeweilige Sachthema 
zustªndigen Auftragnehmer. Grundlagen sind: 
 

¶ Bestandsaufnahme vor Ort (August und September 2022) 

¶ Geodaten gemªÇ GIS Steiermark (2022) 

¶ Geodaten Graz (August und September 2022) 

¶ Geotechnisches Gutachten - Adaptierung Remise 3, 8020 Graz, f¿r die Grundst¿cke Nr. 
1034/3, 1033/2, 1036/3, 1033/4, 2625, 2623 Teilflªche KG 63104 Lend, Insitu ZT GmbH am 
29.07.20226 

¶ Vorprojekt Lageplan Remise 3 Variante 10, BHM-Ingenieure Engeneering & Consulting 
GmbH, 8020 Graz, vom 30.09.20217 

¶ Beschreibung des Eisenbahnvorhabens (Bauvorhaben ĂAdaptierung Remise 3 ï Eggenberger 
StraÇeñ) im Zusammenhang mit der beabsichtigten Flªchennutzung, Graz Holding ï Linien 
vom 07.03.2022 

¶ Schalltechnisches Gutachten ĂREMISE 3 EGGENBERGER STRASSE ï Neubau einer Frei-
stellanlage - VARIANTE 10, Abstellen von 15 langen StraÇenbahnen und Waschhalleñ vom 
04.03.2022, erstellt von Dipl.-Ing. Dr. Christian Kirisits, Ingenieurkonsulent f¿r Techn. Physik 

 
Zusªtzlich erfolgten weitere Erhebungen, soweit diese f¿r das jeweilige Sachthema erforderlich waren. 

                                                      

5 Soweit nicht anders angef¿hrt erfolgte die Grundlagenerhebung durch die Auftragnehmer der SUP 

6 Graz Holding - Linien, Dipl.-Ing. Thomas Huber, B.Sc., Stv. Betriebsleiter StraÇenbahn, per E-Mail am 29.08.2022 

7 Stadtplanungsamt Graz, DIIN Eva-Maria Benedikt, per E-Mail vom 18.07.2022 
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Themenbereich Mensch / Gesundheit 

Umweltauswirkungen zum Sachthema Lªrm8 

Aufgabenstellung 

Im Zusammenhang mit dem Umbau der Remise 3 in der EggenbergerstraÇe in Graz erfolgt eine Aus-

weitung des Betriebsgelªndes der Remise. Mit dem stufenweisen Ausbau und der Erweiterung sind 

f¿r die Flªchen im Umfeld des Vorhabens  nderungen der Nutzungen erforderlich. 

Es sind die mit der Umwidmung verbundenen Auswirkungen auf die Fachbereiche Schalltechnik und 

Ersch¿tterungen zu untersuchen.  

 

 

Abb. 18: Abgrenzung Planungsgebiet -  nderungsbereich 

                                                      

8 Verfasser: planum Fallast & Partner GmbH, Prof. Dr. Kurt Fallast 
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Abb. 19: Umgebung Planungsgebiet 

 
Unterlagen 

Á Schalltechnische Untersuchung zur Erweiterung Remise 3 ï B¿ro Kirisits 

Á Lªrmkataster der Stadt Graz 2021/2022 (B¿ro PLANUM) 

Á Stadtentwicklungskonzept 4.07 (Stadt Graz ï Stadtentwicklung) 
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Verkehrsgrundlagen 

Verkehrsbelastungen im Bestand 
 
Die Verkehrsbelastungen im Bestand werden aus dem f¿r den Lªrmkataster Stadt Graz 2021/22 kalib-
rierten Belastungsmodell entnommen.  
 
In der Untersuchung zum Lªrmkataster sind die relevanten Belastungen im StraÇen- und Schienen-
verkehr enthalten. F¿r den Schwerverkehr sind in der Stadt Graz keine detaillierten Fahrtenmatrizen 
enthalten, der Schwerverkehr wird ¿ber generelle Anteile entsprechend der einschlªgigen RVS 
03.04.11 und aus Querschnittszªhlungen im Untersuchungsgebiet f¿r das Mobilitªtskonzept SIEMENS 
¿bernommen. 
 

 

Abb. 20: F¿r das Untersuchungsgebiet relevantes StraÇen- und Schienennetz (Quelle Lªrmkataster Stadt Graz 2021/22, 
PLANUM) 

Verkehrsbelastungen STEK 4.07 
 
Durch die  nderungen der Nutzungen im Planungsgebiet ergeben sich verªnderte Verkehrsbelastun-
gen auf dem relevanten StraÇennetz. 
 
Die Untersuchung der Verkehrsbelastungen ergibt, dass der gebietsbezogene Verkehr im Vergleich 
zum Verkehr auf dem ¿bergeordneten StraÇennetz sehr gering ist. 
 
Die Verªnderungen der Nutzungen im Planungsgebiet ergeben Verªnderungen auf dem angrenzen-
den ErschlieÇungsstraÇennetz von bis zu 20%. Der geringe Anteil des Schwerverkehrs wird durch die 
Nutzungsªnderungen nicht beeinflusst. 
 
Der Schienenverkehr im Planungsgebiet erfªhrt durch die Nutzungsªnderungen keine  nderung, da 
im Bestand bereits die aktuellen und k¿nftigen Linienf¿hrungen enthalten sind.  
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Fachbereich Schalltechnik 

Die Simulation der Schallimmissionen f¿r den Bestand f¿r die Zeitrªume Tag, Abend und Nacht zeigt 
die Abhªngigkeit der Lªrmimmissionen vom StraÇenverkehr auf den HauptverkehrsstraÇen im Unter-
suchungsgebiet.  

 

Abb. 21: Gebietspegel Planungsgebiet, Zeitraum Tag 
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Abb. 22: Gebietspegel Planungsgebiet, Zeitraum Abend 
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Abb. 23: Gebietspegel Planungsgebiet, Zeitraum Nacht 

Gegen¿ber dem Bestand ergeben sich durch die Verªnderungen der Gesamtverkehrsbelastungen 
von weniger als 20% und den unverªndert geringen Schwerverkehrsanteilen Schwankungen der 
Schallimmissionen von rund 0,8 dB. Diese Verªnderungen sind in allen drei Beurteilungszeitrªumen 
Tag ï Abend ï Nacht gleich, da sich die Ganglinien der Verkehrsbelastungen aufgrund der prinzipiell 
gleichen Nutzungen nicht ªndern.  
 
Die Schwankungen der Schallimmissionen von 0,8 dB im energieªquivalenten Dauerschallpegel lie-
gen unterhalb der Wahrnehmbarkeitsgrenze von Schallpegelªnderungen f¿r Schallereignisse mit 
schwankendem Schallpegel.  
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Lokale Abschirmungen durch verªnderte Bebauungen oder Situierung von absorbierenden Flªchen 
kºnnen Verringerungen der Schallimmissionen bewirken, sie sind mit der aktuellen Untersu-
chungstiefe einer Umwelterheblichkeitspr¿fung nicht darstellbar. Sie verringern jedoch die Schal-
limmissionen und verringern die Umwelterheblichkeit. 
 
Die schalltechnischen Auswirkungen der Erweiterung der Remise 3 sind im ĂSchalltechnischen Gut-
achtenñ von ZT Kirisits (GZ 1214/22 vom 2.3.2022) detailliert dargestellt. F¿r die zur Ausf¿hrung kom-
mende Variante 10 der Freistellanlage und der Waschhalle werden die Verªnderungen der Schal-
limmissionen durch das Vorhaben ĂRemise 3ñ gegen¿ber der bestehenden Remise f¿r die Zeitrªume 
Tag (6-19 Uhr) und Nacht (22-6 Uhr) dokumentiert. Im Gutachten finden sich diese Differenzlªrmkar-
ten auf den Seiten 37/54 und 38/54. Daraus ist ersichtlich, dass im sensiblen Bereich der Wohnbebau-
ung die Erhºhungen bei maximal 1,5 dB liegen. Im unbebauten Bereich liegen diese Erhºhungen bei 
rund 5 dB.  
 
In der Zusammenfassung des Gutachtens von Dr. Kirisits wird festgehalten, dass der planungstechni-
sche Grundsatz bis auf 2 Ausnahmen bei allen Immissionspunkten eingehalten wird. Bei 2 Immissi-
onspunkte ergibt die nachfolgende individuelle schalltechnische Beurteilung, dass es zu keinen rele-
vanten Verªnderungen durch das Vorhaben Remise 3 kommt. 
Die WidmungsmaÇe f¿r Bauland-Wohngebiete und f¿r Kerngebiete gemªÇ der einschlªgigen ¥NORM 
S5021 werden eingehalten, bzw. kommt es dort wo bereits im Bestand ¦berschreitungen auftreten, zu 
keinen relevanten Verªnderungen. 
 
Unzumutbare Stºrungen oder Belªstigungen sind aus schalltechnischer Sicht nicht zu erwarten, es 
liegen aus raumplanerischer Sicht keine Konflikte vor (Gutachten Dr. Kirisits Seite 53/54). 
 
Aufgrund der geringf¿gigen Auswirkungen der Nutzungsªnderungen von weniger als 0,8 dB durch den 
StraÇenverkehr sind keine MaÇnahmen erforderlich.  
 
Hinweise aus lªrmtechnischer Sicht: 
Aus lªrmtechnischer Sicht ist die Fortf¿hrung der Verordnung einer hºchstzulªssigen Geschwindigkeit 
von 30km/h von wesentlicher Bedeutung, da hºhere Geschwindigkeiten die Lªrmsituation entschei-
dend verªndert. 
 
Bei der Beurteilung wurde dem Gebietscharakter entsprechend wenig reflektierenden Fassaden aus-
gegangen. GroÇformatige Reflexionsflªchen wie z.B. Glasfassaden kºnnen lokal erhºhte Schallrefle-
xionen um bis zu 3dB verursachen und sind im Einzelfall zu beurteilen.  
 

Beurteilung: 

Sachthema Lªrm 0  Keine Auswirkung 

  



Stadt Graz                                                                 UEP zur  nderung der Stadtentwicklungskonzepts 4.07 Fall 1 

Battyan | Fallast                                                                                                                                               Seite 29 

Umweltauswirkungen zum Sachthema Ersch¿tterungen9 

Auswirkungen 
 

F¿r den Fachbereich Ersch¿tterungen sind aus der verªnderten Nutzungen im Zuge der Umsetzung 
des Stadtentwicklungskonzeptes keine Verªnderungen der Einwirkungen auf angrenzende Objekte zu 
erwarten. Die Linienf¿hrung der StraÇenbahnen im Planungsgebiet wird nicht verªndert, die Wirkun-
gen des Schienenverkehrs auf die Umgebung wurden sowohl hinsichtlich des Ersch¿tterungsschutzes 
f¿r den Menschen (Unterschreiten der F¿hlschwelle) und f¿r den Objektschutz bei der Planung des 
Schienennetzes ber¿cksichtigt.  
Die Erweiterung der Remise und der verªnderte Betrieb sind im Bauverfahren f¿r die Erweiterung ent-
sprechend behandelt. Im Stadtentwicklungskonzept ist dieses Vorhaben unverªndert ¿bernommen. 
Der StraÇenverkehr hat durch das geringe Geschwindigkeitsniveau und den geringen Schwerver-
kehrsanteil keine relevanten Wirkungen hinsichtlich Ersch¿tterungsschutz f¿r Menschen und f¿r den 
Objektschutz. 
 

Aufgrund der Tatsache, dass keine relevanten negativen Wirkungen f¿r den Fachbereich Ersch¿tte-
rungen auftreten, ergibt sich keine Notwendigkeit von MaÇnahmen. 
 

Beurteilung: 

Sachthema Ersch¿tterungen 0  Keine Auswirkung 

  

                                                      

9 Verfasser: planum Fallast & Partner GmbH, Prof. Dr. Kurt Fallast 
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Umweltauswirkungen zum Sachthema Luftbelastung und Klima10 

IST-Situation (Bestand und bisherige Planung 4.0 STEK) 
Der  nderungsbereich liegt im zentralen Graz Stadtgebiet. Aufgrund der Beckenlage ist im Grazer Be-
cken grundsªtzlich eine benachteiligte Situation durch Windarmut sowie erhºhte Inversions- und Kalt-
luftgefªhrdung mit den damit verbundenen Luftschadstoffkonzentrationen gegeben. Die bisherige Pla-
nung zielt bereits auf die Entwicklung eines neuen Stadtteilzentrums ab. 
 

Verªnderung: 
Teilraum 1.1.: Die bisher geplante Parkanlage wird im Rahmen der  nderung beinahe flªchengleich 
Richtung S¿den verlagert und bleibt als klimawirksame Gr¿nstruktur weiterhin aufrechtes Planungs-
ziel. Bezogen auf das Stadtquartier ist keine tatsªchliche Verªnderung zu erwarten. 
 
Teilraum 1.6 Ost und 1.7 Ost: Die  nderung zielt auf den Ausbau der StraÇenbahnremise Eggenberg 
ab und resultiert aus dem Ausbauprogramm f¿r den leistungsfªhigen ºffentlichen Verkehr. Damit wird 
eine klimawirksame MaÇnahme gesetzt und sind im Grazer Stadtgebiet Luftschadstoffreduktionen und 
stadtklimatische Verbesserungen durch potenzielle Reduktion des MIV zu erwarten. Die  nderung ist 
nicht geeignet, grºÇere Luftschadstoffproduzenten als bisher zu ermºglichen. 
 

Zu erwartende Umweltauswirkungen: 
Bezogen auf die bisherige Planung ist mit keinen zusªtzlichen Luftschadstoffproduzenten zu rechnen. 
Damit verbunden ist mit keiner Verªnderung hinsichtlich Luftschadstoffe und klimatischen Verªnderun-
gen zu rechnen. 
 

Beurteilung: 

Sachthema Luftbelastung und Klima 0  Keine Auswirkung 

 

                                                      

10 Verfasser:  
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Themenbereich Mensch / Nutzungen 

Umweltauswirkungen zum Sachthema Sachg¿ter11 

IST-Situation (Bestand und bisherige Planung 4.0 STEK) 
Im Teilraum 1.1, 1.6 Ost und 1.7 Ost bestehen primªr Kleingartenanlage mit den hierf¿r typischen 
Sachg¿tern wie insbesondere Kleingartenhªuser, Pflanzbeete, Einfriedungen udgl. Im nordºstlichen 
Eck des Teilraums 1.6 besteht ein Wohngebªude. Bezogen auf die Flªche besteht im Vergleich zu an-
deren Baugebieten ein sehr geringer Sachwert. 
 

 

Abb. 24: Gebªude Stradiotgasse 25b in 8020 Graz. Derzeitige Nutzung: Wohngebªude 

 

Abb. 25: Kleingartenanlagen, bestehend aus Kleingartenhªusern, Vereinsgebªude, Wegenetz, sonstigen kleineren 
baulichen Anlagen im Rahmen der Kleingartennutzung (exemplarische Abbildung) 

 

Ferner besteht diverse technische Infrastruktur (Leitungen zur Ver- und Entsorgung udgl.) 
 

Verªnderung: 
Teilraum 1.1.: Verlust der Kleingartenanlage, Ersatz derselben durch ein funktionsdurchmischtes 
Stadtquartier (Funktion Zentrum), damit verbunden die Mºglichkeit einer den Raumordnungsgrundsªt-
zen gemªÇ Ä 3 ROG 2010 und der angestrebten Innenentwicklung entsprechenden Stadtentwicklung 
in hochwertiger Lage sowie neuer Sachg¿ter mit deutlich hºherem Sachwert.  
 
Teilraum 1.6 Ost und 1.7 Ost: Verlust der Kleingartenanlage zu Gunsten der Erweiterung der StraÇen-
bahnremise in ºstliche Richtung. 
 

                                                      

11 Ingenieurb¿ro Battyan 
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Zu erwartende Umweltauswirkungen, bezogen auf die bisherige Planung: 
Teilraum 1.1.: Keine Auswirkung, da der Verlust der Kleingartenanlage bereits durch die bisher rechts-
wirksame Planung (ºffentlicher Park) ermºglicht wurde, die bestehenden Sachg¿ter einen sehr gerin-
gen Sachwert aufweisen und die Planung neue Sachg¿ter mit einen deutlich hºheren Sachwert er-
mºglicht. 
 
Teilraum 1.6 Ost und 1.7 Ost: Keine Auswirkung, da der Verlust der Kleingartenanlage bereits durch 
die bisher rechtswirksame Planung (Zentrum bzw. Wohnen hoher Dichte) ermºglicht wurde. 
 
Generell: Leitungsnetze f¿r die Ver- und Entsorgung sind bedarfsgerecht im Rahmen der Bauland-
AufschlieÇung zu ber¿cksichtigen. 
 

Beurteilung: 
 

Sachthema Sachg¿ter 0  Keine Auswirkung 

 

Umweltauswirkungen zum Sachthema Land- und Forstwirtschaft12 

IST-Situation (Bestand und bisherige Planung 4.0 STEK) 
Im  nderungsbereich sind keine land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsbestªnde vorhanden, der  n-
derungsbereich ist in der digitalen Bodenkarte (https://bodenkarte.at) nicht erfasst. 
 

Verªnderung: 
Keine 
 

Zu erwartende Umweltauswirkungen, bezogen auf die bisherige Planung: 
Keine 
 

Beurteilung: 

Sachthema Land- und Forstwirtschaft 0  Keine Auswirkung 

                                                      

12 Verfasser: Ingenieurb¿ro Battyan, DI Stefan Battyan 

https://bodenkarte.at/
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Themenbereich Landschaft / Erholung13 

Umweltauswirkungen zum Sachthema Landschaftsbild 

26. Orts- und Landschaftsbild: Unter Landschaftsbild ist der visuelle Eindruck einer Landschaft ein-
schlieÇlich ihrer Silhouetten, Bauten und Ortschaften zu verstehen. (Ä 3 (1) Z. 23 StROG 2010) 
 

IST-Situation (Bestand und bisherige Planung 4.0 STEK) 
Die  nderungsbereiche 1.1, 1.6 und 1.7 liegen auÇerhalb der f¿r das Sachthema Landschaftsbild rele-
vanten Schutzg¿ter ĂLandschaftsschutzgebietñ und Ăgesch¿tzte Landschaftsteileñ gemªÇ Stmk. Natur-
schutzgesetz 2017. (Grundlage: GIS Stmk.) Im  nderungsbereich selbst bestehen keine landschafts-
bildprªgenden Strukturelemente wie z.B. Alleen, Baumgruppen oder markante Einzelbªume sondern 
eine durch die stillgelegte Kleingartenanlage sich zusehends als nat¿rlich anmutende Vegetation. 
 
Die Landschaft ist eben und stellt sich im  nderungsbereich als weitgehend unbebaute, primªr von 
der intensiv durchgr¿nte Kleingartenanlage geprªgte Freiflªche dar. Durch die GroÇflªchigkeit entsteht 
der rªumliche Eindruck einer Ăgr¿nen Inselñ inmitten eines dicht bebauten Stadtgebiets. Da die Klein-
gartenanlage bereits aufgelassen wurde, entstehen bereichsweise verwilderte und gªrtnerisch nicht 
gepflegte Situationen, woraus zusehends ein devastierter Charakter resultiert. 
 
Hinsichtlich der Nutzbarkeit stellt sich der  nderungsbereich als stark privatisierter, vollflªchig einge-
zªunter und f¿r die ¥ffentlichkeit nicht zugªnglicher Teilraum mit starker Barrierewirkung dar, ein ºf-
fentlicher Nutzen hinsichtlich Erholungswert ist somit nicht gegeben.  
 
(Anmerkung: Die ºkologische Bewertung erfolgt im Themenbereich Naturraum / ¥kologie.) 
 

 

Abb. 26: Aufgelassene Kleingartenanlage nºrdlich Eggenberger StrÇe westlich Remise 

  

Abb. 27: Kleingartenanlagen im unmittelbaren Anschluss an dicht bebaute Gebiete 

                                                      

13 Ingenieurb¿ro Battyan 












































